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 Erasmus+: Schritte nach dem Aufenthalt 
 

 

Erst nach Absolvierung der beiden Schritte gilt Ihr Erasmus+ Aufenthalt als abgeschlossen.  

 

 

 

 

Kontaktperson für Fragen zu Erasmus+ ,,Nach dem Aufenthalt“  

Katherin Saldías Sánchez, Lic. Lic.  

+43 316 380 5848 

erasmus.outgoing@uni-graz.at 

 

 

 

 Unterlagen Frist Ergebnis 

Schritt 1: 

Auszahlung 

der letzten 

Rate 

- Teilnahmebericht (EU-Survey)  

- Aufenthaltsbestätigung  

- Fragebogen zum Reisekostenzuschuss 

- Falls zutreffend: Fragebogen zu Green Travel 

 

30 Tage nach 

Ende des 

ursprünglichen 

Aufenthaltes lt. 

Erasmus+ 

Vereinbarung 

 

      

Auszahlung 

der letzten 

Rate 

Schritt 2: 

Rückzahlung 

der Kaution 

- Final Transcript of Records der Gastuniversität 

- Genehmigter Anerkennungsbescheid und/oder 

Antrag auf Abschlussarbeit (Teil ,,nach dem 

Aufenthalt“) 

- Erfahrungsbericht 

2 Monate nach 

Auszahlung  

der letzten Rate 

 

   

Rückzahlung 

der Kaution 

Wichtiger Hinweis:  

Wenn Sie die oben genannten Abschlussunterlagen (Schritt 1 und/oder 2) nicht fristgerecht 

einreichen oder die erforderliche Mindeststudienleistung nicht nachweisen können, besteht 

die Möglichkeit, dass Ihr Anspruch auf die Auszahlung der letzten Rate (25 %) entfällt und 

Sie den gesamten oder einen bereits teilweise ausgezahlten Mobilitätszuschuss 

zurückzahlen müssen. 

Sollten Sie die Fristen aus außergewöhnlichen Gründen (z. B. verspätete Ausstellung des 

Transcript of Records, längere Bearbeitungszeiten im Dekanat/Prüfungsreferat, usw.) nicht 

einhalten können, informieren Sie bitte umgehend das Erasmus+ Outgoing Team. Je nach 

Fall kann dann eine Fristverlängerung gewährt werden. 
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1. Teilnahmebericht (EU-Survey) 

Am Ende Ihres Auslandsaufenthaltes erhalten Sie eine automatische Einladung vom Absender 

,,EU Corporate Notification System“ (EU-CORPORATE-NOTIFICATION-SYSTEM@ec.europa.eu) 

an Ihre Uni-Graz-E-Mail-Adresse, um den Teilnahmebericht (EU-Survey) auszufüllen. Bitte füllen 

Sie den EU-Survey fristgerecht (spätestens 30 Tage nach Erhalt dieser E-Mail) aus. Die 

Ausfülldauer dieser Umfrage beträgt etwa 5-10 Minuten.  

 

Hinweis: Wenn bei der Ausfüllung des EU-Surveys Ihre Anerkennung an der Uni Graz (siehe 

Punkt 6 unten) noch aussteht, erhalten Sie einen ergänzenden EU-Survey zur Anerkennung, den 

Sie ebenfalls nach der genehmigten Anerkennung ausfüllen müssen. 

 

2. Aufenthaltsbestätigung 

Bitte lassen Sie den zweiten Teil unserer Aufenthaltsbestätigung („Confirmation of Departure“) 

oder das Formular der Gastuniversität frühestens eine Woche vor Ihrem Abreisedatum von der 

Gastuniversität unterschreiben und laden Sie sie in Mobility-Online hoch.  

 

Das Originaldokument (in Papierform – kein Ausdruck!) muss anschließend entweder: im Büro 

für Internationale Beziehungen (BIB) persönlich abgegeben, in den Briefkasten neben der BIB-

Tür eingeworfen oder per Post an das BIB geschickt werden (ausgenommen digital 

unterzeichnete Aufenthaltsbestätigungen mit offiziellem Online-Verifizierungstool der 

Gastuniversität).  

 

Wichtig bei digitalen Unterschriften: 

Wenn Ihre Aufenthaltsbestätigung digital (z.B. mit Adobe, Paint o.Ä.) unterschrieben wurde, 

muss sie direkt von der Gastuniversität per E-Mail an das BIB (erasmus.outgoing@uni-graz.at) 

gesendet werden, damit sie akzeptiert werden kann. 

 

Wird Ihr Aufenthalt im Vergleich zum Erasmus+ Grant Agreement um bis zu 5 Tage verkürzt, 

wird die vollständige letzte Rate weiterhin ausgezahlt, vorbehaltlich etwaiger Anpassungen 

beim Reisekostenzuschuss bzw. Green Travel, falls zutreffend.  Wird Ihr Aufenthalt um mehr als 

5 Tage (ab Tag 6) verkürzt, wird die letzte Rate auf Basis der tatsächlich von der Gastuniversität 

bestätigten Dauer neu berechnet, einschließlich etwaiger Anpassungen beim 

Reisekostenzuschuss bzw. Green Travel, falls zutreffend. Überschreitet Ihr Aufenthalt den 

ursprünglich vereinbarten Zeitraum, werden die zusätzlichen Tage als „Zero-Grant“-Phase 

betrachtet – sie zählen zu Ihrem Erasmus+ Kontingent, führen jedoch zu keiner zusätzlichen 

finanziellen Förderung. 

 

3.  Fragebogen zum Reisekostenzuschuss 

In Mobility-Online werden Sie mittels eines Fragebogens („ehrenwörtliche Erklärung“) 

aufgefordert, anzugeben, ob Sie Reisekosten aus weiteren Finanzierungsquellen (z. B. 

Reisekostenzuschuss im Rahmen der österreichischen Auslandsbeihilfe, BAföG, …) erhalten 

haben. Sofern ein entsprechender Bezug vorliegt, wird der bereits ausgezahlte Erasmus+ 

Reisekostenzuschuss entweder von der letzten Rate abgezogen oder ggf. vollständig 

zurückgefordert. 
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4.  Fragebogen zu Green Travel (falls zutreffend) 

Sollte Ihnen der Reisekostenzuschuss für umweltfreundliches Reisen einschließlich der 

Reisetage („Green Travel“) bereits vor Ihrem Aufenthalt bewilligt worden sein, werden Sie nach 

Ihrem Aufenthalt gebeten, die tatsächliche Nutzung bzw. Nichtnutzung umweltfreundlicher 

Verkehrsmittel mitzuteilen. Eine nachträgliche Zuerkennung (nach dem Ende des 

Aufenthalts) ist ausdrücklich ausgeschlossen. 

 

Hinweis: Mehr als 50 % der gesamten Hin- und Rückreise muss mit umweltfreundlichen 

Verkehrsmitteln zurückgelegt werden, um weiterhin Anspruch auf den Reisekostenzuschuss 

(„Green Travel“) zu behalten. Bitte Nachweise und Belege unbedingt aufbewahren. Stichproben 

sind jederzeit und bis zu 10 Jahre später möglich. 

 

5.  Endgültiges Transcript of Records der Gastuniversität (ToR) 

Ihre Gastuniversität stellt für Sie ein endgültiges Transcript of Records mit Unterschrift und 

Stempel aus. Bitte laden Sie es in Mobility-Online hoch und verwenden Sie es für den nächsten 

Schritt – die Anerkennung. 

 

Hinweis: Wenn Ihre Mobilität ausschließlich der Abschlussarbeit diente und keine Kurse besucht 

wurden, ist das Hochladen eines Dokuments im dafür vorgesehenen Upload-Feld in Mobility-

Online nicht erforderlich 

 

6.  Anerkennung 

Nach Ende Ihres Auslandsaufenthalts müssen Sie aktiv einen Anerkennungsbescheid 

beantragen (keinen neuen Vorausbescheid; es wird keine von Ihrem Anerkennungsorgan 

unterzeichnete Liste der beantragten Anerkennungen akzeptiert). 

a) Hauptinskribiert an der Uni Graz 

Den Anerkennungsbescheid beantragen Sie über UNIGRAZOnline.  

Für die Bearbeitung des Anerkennungsbescheides ist Ihr Dekanat bzw. Prüfungsreferat 

zuständig. Bitte folgen Sie dem jeweiligen Link für eine detaillierte Anleitung: 

 

URBI: https://urbi.uni-graz.at/de/studienservice/anerkennung/ 

SOWI:  https://sowi.uni-graz.at/de/studienservice/anerkennungen/  

GEWI: https://gewi.uni-graz.at/de/studienservice/anerkennungen/ 

Lehramt: https://lehramtsstudien.uni-graz.at/de/das-

lehramtsstudium/anerkennungzeugnisnachtrag/anerkennungen/ 

REWI: https://rewi.uni-graz.at/de/studienservice/anerkennungen/anerkennungen-aus-dem-

ausland/  

THEO: https://theol.uni-graz.at/de/studienservice/anerkennungen/ 

NAWI: https://nawi.uni-graz.at/de/studieren/informationen-und-formulare-fuer-

studierende/anerkennung/ 
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b) Hauptinskribiert an der TU Graz 

Bitte informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Dekanat darüber, wo und wie die Anerkennung 

erfolgen soll.  

 

c) Hauptinskribiert an einer anderen Hochschule im Entwicklungsverbund Süd-Ost (EVSO) 

Bitte beantragen Sie die Anerkennung an der Hochschule, an der Sie hauptinskribiert sind.  

 

Hinweis: Benötigen Sie eine Umrechnungstabelle? Bitte setzen Sie sich in diesem Fall 

direkt mit Ihrem Dekanat oder Ihrem Prüfungsreferat in Verbindung.  

Verfassen Ihrer Abschlussarbeit 

Wenn Sie während Ihrer Mobilität ausschließlich an Ihrer Abschlussarbeit gearbeitet haben, 

lassen Sie den zweiten Teil des Formulars für das Verfassen der Abschlussarbeit von Ihrer 

betreuenden Person in Graz unterschreiben – es müssen auch die (awarded) ECTS angegeben 

werden. 

 

Wenn Sie im Ausland neben der Arbeit an Ihrer Abschlussarbeit auch Lehrveranstaltungen 

absolviert haben, lassen Sie den zweiten Teil des Formulars für das Verfassen der 

Abschlussarbeit von Ihrer betreuenden Person in Graz unterschreiben – es müssen auch die 

(awarded) ECTS angegeben werden. Zusätzlich beantragen Sie einen Anerkennungsbescheid 

(siehe a/b/c oben) für die absolvierten Lehrveranstaltungen.  

 

Upload in Mobility-Online 

Bitte laden Sie den genehmigten Anerkennungsbescheid und/oder das unterschriebene 

Formular zur Verfassung der Abschlussarbeit in Mobility-Online hoch.  

 

7. Erfahrungsbericht 

Bitte laden Sie aus Mobility-Online die Vorlage des Erfahrungsberichtes herunter, beantworten 

Sie die Fragen möglichst ausführlich und laden Sie anschließend eine PDF-Version des Berichts 

in Mobility-Online hoch. Da Ihr Bericht zukünftigen Studierenden bei der Planung ihrer Mobilität 

hilft, wird er auf unserem Erfahrungsbericht-Portal veröffentlicht. Bitte achten Sie darauf, dass 

der Bericht anonym bleibt – nennen Sie keine Namen, Kontaktdaten oder sonstige persönliche 

Informationen.  

 

 

 

 

(Stand: Oktober 2025) 

 


